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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.	�Wie stellt sich die detaillierte prozentuale Verteilung von speziell ausgebilde-
ten Lehrkräften für Sonderpädagogik an den Sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentren (SBBZ) im Landkreis Waldshut im Verhältnis zu den 
(anderen) Lehrkräften, zu den „sonstigen Lehrkräften“ und zu den Schulbeglei-
tungen in den letzten Jahren dar (bitte differenziert nach Schulen und Jahren)?

2.	�Wie bewertet sie die Forderung, die Lehrerausbildung (erste und zweite Phase) 
stärker zu regionalisieren, sodass derzeitige „Mangelregionen“, zum Beispiel 
der Landkreis Waldshut, davon profitieren können (sogenannter „Klebeef-
fekt“)?

3.	�Wie viele Studienplätze und Studienbewerber für Sonderpädagogik gab es in 
den letzten fünf Jahren an den Pädagogischen Hochschulen des Landes, geglie-
dert nach Hochschulstandorten? 

4.	�Wie viele Studierende im Bereich Sonderpädagogik haben in den letzten Jah-
ren welche sonderpädagogischen Förderschwerpunkte vertieft, gegliedert nach 
Hochschulstandorten?

5.	�Wie stellt sich die Verteilung von offenen Stellen und Stellenbewerbern im Be-
reich Sonderpädagogik in den letzten Jahren gegliedert nach Landkreisen dar?

6.	�Wie hat sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf in den letzten Jahren landesweit und insbesondere im 
Wahlkreis Waldshut entwickelt, gegliedert nach Förderschwerpunkten?

7.	�Wie bewertet sie die Forderung der „Elterninitiative SBBZ Kreis Waldshut“, in 
Freiburg nicht nur die sonderpädagogischen Fachrichtungen Lernen, Sprache, 
emotional-soziale Entwicklung und geistige Entwicklung anzubieten, sondern 
auch die Fachrichtung körperlich-motorische Entwicklung?

Kleine Anfrage
der Abg. Sabine Hartmann-Müller CDU

und

Antwort
des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Lehrerversorgung an den Sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentren (SBBZ) im Landkreis Waldshut

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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  8.	�Wie bewertet sie die Forderung der „Elterninitiative SBBZ Kreis Waldshut“, 
dass zusätzliche Studienplätze für Sonderpädagogik geschaffen werden?

  9.	�Wie bewertet sie die Forderung der „Elterninitiative SBBZ Kreis Waldshut“, 
in zukünftig aufzustellenden Landeshaushalten eine Sonderförderlinie „Son-
derpädagogik im ländlichen Raum“ einzuführen?

10.	�Wie bewertet sie die Forderung der „Elterninitiative SBBZ Kreis Waldshut“, 
den Aufbau eines gemeinsamen „Fachkräftepools Sonderpädagogik“ zu orga-
nisieren?

30.1.2026

Hartmann-Müller CDU

B e g r ü n d u n g

Die unzureichende Lehrerversorgung an Sonderpädagogischen Bildungs- und Be-
ratungszentren im Landkreis Waldshut ist ein Problem, auf das Träger und Eltern 
wiederholt hinweisen. Die „Elterninitiative SBBZ Kreis Waldshut“ hat hierzu 
im letzten Jahr eine Online-Petition eingereicht, die sich an die Landesregierung 
richtet. Die Unterversorgung von Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen 
stellt sich vor allem im ländlichen Raum als eine veritable Herausforderung dar. 
In Baden-Württemberg stehen Regionen mit Bewerberüberschuss insbesondere 
ländlichen Gebieten mit Unterversorgung gegenüber.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 27. Februar 2026 Nr. KMZ-0141.5-26/7/4 beantwortet das 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1.	�Wie stellt sich die detaillierte prozentuale Verteilung von speziell ausgebildeten 
Lehrkräften für Sonderpädagogik an den Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren (SBBZ) im Landkreis Waldshut im Verhältnis zu den (ande-
ren) Lehrkräften, zu den „sonstigen Lehrkräften“ und zu den Schulbegleitun-
gen in den letzten Jahren dar (bitte differenziert nach Schulen und Jahren)?

Zu 1.:

Die prozentuale Verteilung von Lehrkräften an öffentlichen Sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) im Landkreis Waldshut kann der folgen-
den Tabelle entnommen werden.
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Generell gilt: An SBBZ mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische 
Entwicklung, Hören bzw. Schülerinnen und Schüler in längerer Krankenhaus-
behandlung werden auch die Bildungsgänge Gymnasium, Realschule, Werkreal-
schule/Hauptschule und Grundschule angeboten. Aus diesem Grund sind Lehr-
kräfte der genannten Lehrämter an diesen SBBZ regulär tätig. Dies gilt auch für 
Technische Lehrkräfte, welche fachpraktischen Unterricht geben. Daher ist eine 
Beschäftigung von ausgebildeten sonderpädagogischen Lehrkräften sowie ande-
ren Lehrkräften an den SBBZ üblich.

Daten auf Einzelschulebene werden nicht veröffentlicht.

2.	�Wie bewertet sie die Forderung, die Lehrerausbildung (erste und zweite Phase) 
stärker zu regionalisieren, sodass derzeitige „Mangelregionen“, zum Beispiel 
der Landkreis Waldshut, davon profitieren können (sogenannter „Klebeef-
fekt“)?

Zu 2.:

Durch die Einrichtung des Studiengangs Sonderpädagogik an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg zum Wintersemester 2023/2024 wurde der Regierungsbe-
zirk Freiburg hinsichtlich der ersten Phase der Lehrkräfteausbildung bereits ge-
stärkt.

Die Regionalisierung der Ausbildung im Vorbereitungsdienst ist bereits erfolgt. 
So ist die Ausbildung der angehenden Lehrkräfte für das Lehramt Fachlehrkraft/
technische Lehrkraft Sonderpädagogik mit dem Standort Freiburg bereits dezent-
ral untergebracht (Außenstelle des Seminars in Karlsruhe). Eine weitere Regiona-
lisierung ist aus personalökonomischen Gründen nachteilig, da die dadurch ent-
stehenden sehr kleinen Ausbildungsgruppen einen höheren Personalbedarf für die 
Ausbildung zulasten der Unterrichtsversorgung nach sich ziehen würde.

 

 

 

 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 

Gymnasien/Berufliche Schulen 

(höherer Dienst) 

3,13 3,01 3,01 5,30 2,76 

Sonderpädagogik 38,28 37,59 39,85 38,41 37,24 

Realschulen 0,78 0,75 0 0,66 0 

Grund- und Hauptschulen 10,94 9,02 7,52 7,95 9,66 

Fachlehrkäfte/Technische Lehrkräfte, 

HHT-Lehrkräfte allg. Schulen 

3,13 3,01 3,01 1,32 2,07 

Fachlehrer/Technische Lehrkräfte 

Sonderpädagogik 

17,97 15,79 12,03 12,58 15,86 

Technische Lehrkräfte berufliche Schulen 0,78 0,75 0,75 0,66 0,69 

Kirchliche Lehrkräfte 0,78 2,26 1,50 0,66 0,69 

Berufsausbildung, Berufskolleg, 

Fachschule Meister, Techniker 

7,03 7,52 9,02 7,95 7,59 

Lehramtsanwärter 2,34 1,50 2,26 0,66 1,38 

Sonstige 14,84 18,80 21,05 23,84 22,07 

Quelle: Amtliche Schulstatistik 
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3.	�Wie viele Studienplätze und Studienbewerber für Sonderpädagogik gab es in 
den letzten fünf Jahren an den Pädagogischen Hochschulen des Landes, ge-
gliedert nach Hochschulstandorten?  

4.	�Wie viele Studierende im Bereich Sonderpädagogik haben in den letzten Jah-
ren welche sonderpädagogischen Förderschwerpunkte vertieft, gegliedert nach 
Hochschulstandorten?

Zu 3. und 4.:

Die Fragen 3 und 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet. Die Zahl der Studienanfängerplätze, hier Zulassungszahl, und die Zahl der 
Studienbewerberinnen und -bewerber für den Studiengang Sonderpädagogik ist, 
nach Hochschulstandort gegliedert, Anlage 1 zu entnehmen.

Es ist zu beachten, dass für den Aufbaustudiengang Lehramt Sonderpädagogik an 
der Pädagogischen Hochschule Heidelberg keine Bewerbendenzahlen vorliegen 
und dass der Standort Freiburg den Studiengang Sonderpädagogik erst seit dem 
Wintersemester 2023/2024 führt.

Ebenso ist die Zahl der Studierenden im Studiengang Sonderpädagogik, geglie-
dert nach Hochschulstandort in Anlage 1 dargestellt. Die Studierendenzahl geglie-
dert nach Förderschwerpunkten liegt nicht vor.

5.	�Wie stellt sich die Verteilung von offenen Stellen und Stellenbewerbern im Be-
reich Sonderpädagogik in den letzten Jahren gegliedert nach Landkreisen dar?

Zu 5.:

Die offenen Stellen im wissenschaftlichen Lehramt Sonderpädagogik jeweils zum 
Stichtag 30. September eines Einstellungsjahres bzw. im Jahr 2025/2026 zum  
31. Oktober 2025 können der folgenden Tabelle entnommen werden. Die Daten 
können dabei nur auf Ebene der Regierungsbezirke angegeben werden. Eine An-
gabe auf Ebene der Landkreise ist nicht möglich.

Die Zahl der noch offenen Stellen im Einstellungsjahr 2025/2026 ist auf die 
fälschlicherweise als besetzt angezeigten 1 440 Stellen zurückzuführen, die im 
August 2025 zusätzlich der Lehrereinstellung (500 Stellen für SBBZ) zur Ver-
fügung gestellt werden konnten. Trotz einer bis Ende Oktober verlängerten Be-
werbungsfrist war damit eine vollumfängliche Besetzung nicht mehr möglich. 
Die nicht besetzten Stellen wurden in die aktuelle Lehrereinstellung für das Jahr 
2026/2027 überführt. 

 

Regierungsbezirk 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 

      

Stuttgart 0 0 0 0 63,6 

Karlsruhe 0,3 0 0 0,6 0 

Freiburg 0 0 0 0 9,1 

Tübingen 0 0 0 0 64,8 

Quelle: Rückmeldung der Regierungspräsidien zu Schuljahresbeginn 
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6.	�Wie hat sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf in den letzten Jahren landesweit und insbesondere im 
Wahlkreis Waldshut entwickelt, gegliedert nach Förderschwerpunkten?

Zu 6.:

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
landesweit und im Landkreis Waldshut, gegliedert nach Förderschwerpunkt für 
die vergangenen fünf Jahre kann den Anlagen 2 a bis c entnommen werden.

In Anlage 2a sind die an den verschiedenen SBBZ beschulten Schülerinnen und 
Schüler, gegliedert nach Förderschwerpunkt dargestellt.
 
In Anlage 2b sind die Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf ein sonder-
pädagogisches Bildungsangebot dargestellt, die inklusiv an allgemein bildenden 
Schulen beschult werden.

In der Anlage 2c sind die Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf ein sonder-
pädagogisches Bildungsangebot dargestellt, die inklusiv an beruflichen Schulen 
beschult werden.

  7.	�Wie bewertet sie die Forderung der „Elterninitiative SBBZ Kreis Waldshut“, 
in Freiburg nicht nur die sonderpädagogischen Fachrichtungen Lernen, Spra-
che, emotional-soziale Entwicklung und geistige Entwicklung anzubieten, son-
dern auch die Fachrichtung körperlich-motorische Entwicklung?

  8.	�Wie bewertet sie die Forderung der „Elterninitiative SBBZ Kreis Waldshut“, 
dass zusätzliche Studienplätze für Sonderpädagogik geschaffen werden?

  9.	�Wie bewertet sie die Forderung der „Elterninitiative SBBZ Kreis Waldshut“, 
in zukünftig aufzustellenden Landeshaushalten eine Sonderförderlinie „Son-
derpädagogik im ländlichen Raum“ einzuführen?

10.	�Wie bewertet sie die Forderung der „Elterninitiative SBBZ Kreis Waldshut“, 
den Aufbau eines gemeinsamen „Fachkräftepools Sonderpädagogik“ zu orga-
nisieren?

Zu 7. bis 10.:

Die Fragen 7 bis 10 beziehen sich auf Forderungen, zu welchen die Elterninitiative 
SBBZ Kreis Waldshut die Petition 17/4792 an den Landtag gerichtet hat. Das Mi-
nisterium für Kultus, Jugend und Sport wird in dieser Petition Stellung beziehen 
und verweist zur Beantwortung dieser Fragen auf die genannte Petition. Diese ge-
sonderte Stellungnahme wird das Ministerium dem Landtag bis zum 19. März 2026 
zustellen.

Schopper
Ministerin für Kultus, 
Jugend und Sport
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